
 

 
 

Berechnungsgrundlage für die Verwaltungskostenbeiträge 
 
 
Für Leistungen 
 der Gemeindeorgane - UA 0000, der Rechnungsprüfung – UA 0100 und der Hauptver-

waltung - UA 0200 werden die Ausgaben beim UA (Unterabschnitt) 7000 - Abwasserbe-
seitigung ins Verhältnis zum Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts gesetzt. Der 
daraus errechnete Prozentanteil wird mit dem Zuschussbedarf des jeweiligen UA multi-
pliziert, 
 

 des Personalwesens wird der Zuschussbedarf beim UA 0220 - Personalwesen mit dem 
Prozentsatz angesetzt, der dem Verhältnis der Anzahl der Mitarbeiter beim UA 7000 – 
Abwasserbeseitigung zu der Gesamtzahl aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung entspricht, 
 

 der Finanzverwaltung wird der Zuschussbedarf beim UA 0300 - Finanzverwaltung mit 
dem Prozentsatz angesetzt, der dem Verhältnis der Buchungen beim UA 7000 - Abwas-
serbeseitigung zu der Gesamtzahl aller Buchungen entspricht, 
 

 der Abteilung Grundstücksverkehr/Gebäudemanagement wird der Zuschussbedarf beim 
UA 0350 - Abteilung Grundstücksverkehr/Gebäudemanagement mit dem Prozentsatz 
angesetzt, der dem Verhältnis der Ausgaben für den UA 7000 - Abwasserbeseitigung im 
Sammelnachweis 54 „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ zu allen 
Ausgaben dieses Sammelnachweises entspricht, 
 

 der Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Datenverarbeitung wird der Zuschussbe-
darf beim UA 0600 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung mit dem Prozentsatz an-
gesetzt, der dem Verhältnis der Ausgaben für den UA 7000 - Abwasserbeseitigung beim 
Sammelnachweis 6578 „Datenverarbeitung“ zu allen Ausgaben dieses Sammelnachwei-
ses entspricht, 

 des Stadtbauamts (Bereich Hochbau)- UA 6010 werden 13 % der Personalkosten des 
Amtsleiters und 5 % der Personalkosten der Sekretärin beim UA 7000 - Abwasserbesei-
tigung angesetzt (Pauschalberechnung der Personalkosten nach KGSt einschl. 20 % 
Gemeinkostenzuschlag), 
 

 des Stadtbauamts (Bereich Tiefbau) wird der Zuschussbedarf beim UA 6020 – Stadtbau-
amt – Tiefbauverwaltung mit dem Prozentsatz angesetzt, der dem Verhältnis der Ausga-
ben beim UA 7000 - Abwasserbeseitigung zu allen anderen Unterabschnitten entspricht, 
für die die Tiefbauverwaltung tätig wird, 
 

 der Vermessungsabteilung – UA 6120 werden 20 % der Personalkosten für einen Ver-
messungsingenieur und einen Vermessungstechniker beim UA 7000 - Abwasserbeseiti-
gung angesetzt (Pauschalberechnung der Personalkosten nach KGSt einschl. 20 % Ge-
meinkostenzuschlag), 
 

 der Bauverwaltung UA 6130 werden 3 % der Personalkosten des Amtsleiters des Stadt-
entwicklungsamts und jeweils 10 % der Personalkosten für zwei Mitarbeiter angesetzt 
(Pauschalberechnung der Personalkosten nach KGSt einschl. 20 % Gemeinkostenzu-
schlag). 
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